Alkoholprobleme am Arbeitsplatz
Ein Beratungsangebot in Zusammenarbeit 
mit dem AMS Graz 
 

Verbreitung und betriebswirtschaftliche Bedeutung

Alkoholkrankheit ist durch ihre Schwere, Verbreitung und langwierige Behandlung ein bedeutsamer volkswirtschaftlicher Kostenfaktor , der nach Berechnungen für die BRD ca. zwei Drittel der daraus resultierenden Einnahmen ausmacht.

Für Österreich schätzt man 350.000 Alkoholkranke und weitere 300.000 Personen die im akuten Gefährdungsbereich liegen. Amerikanische Studien zeigen, daß ein Alkoholabhängiger 16 mal häufiger fehlt und 2,5 mal häufiger krank ist. 

Auf der betriebswirtschaftlichen Ebene schlägt sich dieser Faktor mit einem Schaden von 25 % zu Buche. Laut einer einfachen und daher auch groben Formel wird davon ausgegangen, daß zwischen 5 und 10 % der Mitarbeiter unter einer Alkoholkrankheit leiden und daher nur 75 % der Normleistung - bei vollen Bezügen - erbringen. 

Ebenfalls beeinflusst wird die Unfallhäufigkeit. Etwa 25 % aller Arbeitsunfälle sollen auf Alkohol zurückzuführen sein. Alkoholabhängige Mitarbeiter sind 3,5 mal häufiger in Arbeitsunfälle verwickelt. In besonderer Weise wird Art und Schwere des Unfallgeschehens durch das Ausmaß der Alkoholisierung beeinflusst: etwa 40 % aller tödlich verlaufenden Unfälle sollen unter Alkoholeinfluss geschehen. 

Abseits der betriebs- und volkswirtschaftlichen Dimension ist der Umgang mit Alkohol im Betrieb eine Frage der Unternehmenskultur. Maschinen erhalten regelmäßiges Service und Pflege. Gleiches sollte auch für die Mitarbeiter gelten. Alkoholabhängige Kollegen beeinflussen das Betriebsklima nachhaltig negativ. 

Beratung für Betriebsangehörige durch den BAS
Im Auftrag des Arbeitsmarktservice
Geschäftsstelle Graz bietet der BAS kostenlose Information, Beratung und Zusammenarbeit für Vorgesetzte, und Mitarbeiter/-innen an. 

Das Angebot umfasst allgemeine Information und Beratung, fallspezifische Beratung für und Kooperation im Umgang mit auffälligen Mitarbeiter/-innen und auch die Einbeziehung dieser in den Beratungsprozess. 

Vorgesetzte sind meist ratlos im Umgang mit Mitarbeitern/-innen die durch ein Suchtproblem auffällig werden. Lange Zeit wird das Offensichtliche ignoriert, dann wird inadäquate Hilfestellung gegeben oder zu disziplinarischen Druckmitteln gegriffen. Beides ist oft inadäquat und wenig effektiv. Am Schluss steht meist die Kündigung.

Inhalte des Beratungsangebotes sind Krankheits- und Rehabilitationsverläufe, Behandlungsmöglichkeiten, grundsätzliche Aspekte innerbetrieblicher Hilfs- und Interventionsmöglichkeiten und der Gesprächsführung, Früherkennung, strukturierte Interventionsstrategien und die Moderation von Mitarbeitergesprächen. 

Das Beratungsangebot umfasst telefonische Grundinformation und persönliche Beratungsgespräche für Arbeitgeber und Vorgesetzte und die Teilnahme an Mitarbeitergesprächen auch außerhalb der Beratungsstelle 

Wozu Beratung von und Kooperation mit Betrieben? 
Suchterkrankungen sind umfassende Störungen, die in verschiedener Weise den ganzen Menschen und auch die soziale Umwelt umfassen. Abgesehen von der meist ignorierten betriebswirtschaftlichen Bedeutung sind Berufswelt und Arbeitsplatz wesentliche Bereiche der Lebenswirklichkeit. 

Der Verlust des Arbeitsplatzes ist eine Bedrohung, die wesentlich zur Auseinandersetzung mit der Suchterkrankung motiviert. Vorgesetzte haben in ihrer Funktion potentiell die Möglichkeit - durch Konfrontation mit der betrieblichen Realität und der Information über Hilfsangebote - schrittweise Lernprozesse beim Betroffenen zu erreichen. Deshalb ist ein optimaler Umgang mit Problemfällen nicht nur Sache der Behandlungseinrichtungen, sondern auch wesentlich von betrieblichen Faktoren abhängig. 

Die Erhaltung des Arbeitsplatzes bei gleichzeitiger Hilfestellung ist der weitere wesentliche Aspekt, da ohne adäquate Hilfe und Verlust des Arbeitsplatzes die Prognose der Alkoholabhängigen deutlich schlechter ist. Aus der Erfahrung der ambulanten Arbeit zeigt sich, daß viele Angehörige, Kollegen, Vorgesetzte und Betreuungspersonen glauben, daß es ausreicht jemanden zu motivieren eine Beratungsstelle aufzusuchen und dort einige Male hinzugehen. Die ambulanten Möglichkeiten werden in diesem Zusammenhang meist überschätzt. 

Wenn jemand eine Beratungsstelle aufsucht nur um seine Ehepartnerin zu beruhigen, oder weil sein Vorgesetzter auf ihn Druck ausübt sind meist alle Bemühungen zum Scheitern verurteilt. 

Es ist immer wichtig dem Betroffenen Ziele und nicht Lösungen vorzugeben. Wesentlich ist eine Veränderung des Suchtverhaltens und nicht das Abbüßen von Terminen. Motivationsarbeit ist auch die Aufgabe der sozialen Umgebung. 

Die Verantwortung muss dem/der Alkoholkranken übergeben werden und nicht der Beratungsstelle. Nur wenn der Alkoholkranke sein Problem ernsthaft in Angriff nimmt (und gerade die Sucht steht dem entgegen), ist ein Erfolg auch möglich. Die Delegation dieser Aufgabe an die Beratungsstelle reicht oft allein nicht. Daher ist es notwendig die Sichtweisen der Umgebung mit in den Beratungsprozess einzubeziehen.

Der Berater hingegen kann entsprechende Reaktionsweisen der Umgebung anregen, in der ja der Betroffene oft viel mehr Zeit verbringt als in der Beratungsstelle. 

Wesentlichste Voraussetzungen für Arbeitgeber und Vorgesetzte sind ein Basiswissen über Verläufe von Suchterkrankungen, Früherkennung und Gesprächsführung sowie eine möglichst klar strukturierte Vorgangsweise.

